
Merkblatt für Lieferanten

Dieses Merkblatt gibt Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Informationen 
zum Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, die Gestaltung unseres Risiko- 
managements sowie die daraus resultierenden Folgen für Sie als Lieferant.

Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) 
wurde in Deutschland eingeführt, um Unternehmen 
ab einer bestimmten Größe dazu zu verpflichten, ein 
Risikomanagement für Menschenrechte in ihrer Liefer-
kette zu implementieren. Vom LkSG betroffene Unter-
nehmen müssen regelmäßig sowie anlassbezogen 
Risikoanalysen durchführen, um daraufhin Präventions- 
und Abhilfemaßnahmen abzuleiten.

Bitte beachten Sie, dass eine Nichteinhaltung bzw. 
ein Verstoß gegen das Gesetz zu schwerwiegenden 
finanziellen Folgen führen kann und unter Umständen 
eine Notwendigkeit zur Beendigung unserer Geschäfts-
beziehung besteht.



LkSG – Rahmenbedingungen

Geschützte Rechtspositionen / 
Risikobereiche

Menschenrechte
• Diskriminierungsverbot
•  Recht auf Gesundheit und Freiheit

Arbeitnehmerrechte
• Vereinigungsfreiheit
•  Arbeitnehmerschutz
• Gesundheit und Arbeitssicherheit

Umweltaspekte
•  Schutz der Lebensgrundlagen
•  Umweltschutz

Einbeziehung der Lieferanten

Lieferanten werden nach Bedarf einbezogen in die 
Risikoanalyse (Identifikation und Überwachung) der 
zuvor genannten Risikobereiche sowie in die Ergreifung 
entsprechender Maßnahmen zur Risikovermeidung und 
-minimierung.

Vorteile und Chancen für Lieferanten

•  Förderung von nachhaltigem Wirtschaften und
Stärkung der Geschäftsbeziehung zu den Kunden

• Stärkung der Resilienz der Lieferkette
• Verbesserte Wettbewerbsfähigkeit
• Gesteigerte Effizienz

Hilfreiche Erklärvideos zum LkSG 
und den Risikobereichen

Einführung LkSG 
Umweltrechtliche Belange 
Verbot von Kinderarbeit 
Verbot von Zwangsarbeit und Sklaverei 
Missachtung lokaler Arbeitsschutz 
Arbeitsrechtsbezogene Risiken

Weitere Informationen zum Gesetz und zur Zusammen-
arbeit in der Lieferkette sowie Unterstützungsangebote 
finden Sie auf der Website des Bundesamts für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle.

Weiterführende Informationen zum LkSG

Einsicht in das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
Unterstützungsangebote des Bundesamtes 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
Handreichung Zusammenarbeit in der Lieferkette

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/text.xav?SID=&tf=xaver.component.Text_0&tocf=&qmf=&hlf=xaver.component.Hitlist_0&bk=bgbl&start=//*%5B@node_id=%27940343%27%5D&skin=pdf&tlevel=-2&nohist=1&sinst=4D2973EF
https://www.bafa.de/DE/Lieferketten/Ueberblick/ueberblick_node.html;jsessionid=495F3A3BA0D983D15F07BFBA167D4F1D.1_cid390
https://wirtschaft-entwicklung.de/fileadmin/user_upload/5_Wirtschaft_und_Menschenrechte/Downloads/Handreichung_Zusammenarbeit_in_der_Lieferkette_DE.pdf
https://vimeo.com/781116057/3814f6c91c
https://vimeo.com/781115094/3ddba4e27c
https://vimeo.com/781168205/4008590ff5
https://vimeo.com/781115137/a0acc55b5b
https://vimeo.com/781115610/3c8aed69fe
https://vimeo.com/781115465/071b76de65


Wacker Neuson Risikomanagement – 
Was bedeutet die Umsetzung des LkSG 
für unsere Lieferanten?

Wacker Neuson Risikomanagement

Das Ergebnis der Wacker Neuson Risikobewertung fließt, 
neben anderen Kriterien, sowohl in die Lieferantenaus-
wahl als auch in unsere Vergabeentscheidungen mit ein.

Wir planen, unseren Verhaltenskodex für Lieferanten 
sukzessive auf alle Lieferanten auszurollen.

Ergänzende Maßnahmen für ausgewählte Lieferanten 
(bei erhöhter Risikobewertung) können z. B. Befragun-
gen, Schulungsmaßnahmen und Audits sein.

Sie haben einen wesentlichen Verstoß im Zusammen-
hang mit dem LkSG innerhalb unserer Lieferkette 
erkannt? Dann melden Sie diesen (anonym) über unser 

Hinweisgebersystem „Tell-It“. Über die Seite haben 
Sie die Möglichkeit, entsprechende Hinweise 
einzubringen. Wir gehen den Hinweisen nach und 
kommen auf Sie zurück.

Verstöße online melden

Zum Dokument

Tell-It

Verhaltenskodex

https://wackerneusongroup.com/fileadmin/general/downloads-de/01_konzern/01_compliance/coc_code-of-conduct-lieferanten-suppliers_de-en_v2.0_04.2023.pdf
https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=6wane02&c=-1&language=ger


Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Ansprechpartner
Falls Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, sich an Ihren 
gewohnten Ansprechpartner bei der Wacker Neuson Group 
zu wenden. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Wacker Neuson Group
Preußenstraße 41 
80809 München 
www.wackerneusongroup.com
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Als global tätiges Unternehmen zeichnen wir uns dafür 
verantwortlich, unsere geschäftlichen Aktivitäten in 
einem legalen und ethisch einwandfreien Rahmen zu 
vollziehen.

Wir verpflichten uns dazu, Menschenrechte in 
unserem Geschäftsbetrieb und in unserer Liefer- 
kette zu achten und zu respektieren.

Bei der Umsetzung unserer Pflichten sind wir auf Ihre 
Unterstützung angewiesen. Wir kommen mit einer kon-
kreten Anfrage auf Sie zu sobald wir Handlungsbedarf 
sehen.

Besten Dank im Voraus für die partnerschaftliche 
Zusammenarbeit!

Weitere Informationen zur Menschenrechtsstrategie 
von Wacker Neuson:

Grundsatzerklärung zur Achtung von Menschenrechten

https://wackerneusongroup.com/fileadmin/general/downloads-de/01_konzern/01_compliance/2023_wng_grundsatzerklaerung-zur-achtung-von-menschenrechten.pdf



